
Zweite Peilage zum Halleschen Tageblatt
K 346 Sonntag den 29 Oktober 1878

Provinzial Landtag
Merseburg 17 Oktober

Aus den geschäftlichen Mittheilungen ist Folgendes her
vorzuheben

Eingegangen ist eine Petition des thüringischen
Rennvereins zu Merseburg wegen Gewährung von 6000
jährlich zu Rennpreisen behufs Hebung der Interessen des
Pferderennens und der Pferdezucht Das Schreiben ist an
den Landtagsausschuß verwiesen

Weiter ist eingegangen die Rechnung über den Land
amenfonds pro 1877

Sodann ist eingegangen und vertheilt eine Denkschrift
des Prof Klopffleisch bez der Gewährung der 4500
sS Bericht vom ersten Sitzungstage für die historische Kom

Erster Gegenstand der Tagesordnung ist die einmalige
Schlußberathung der Adresse an Se Majestät den Kaiser
und König

Dieselbe wird vom Schriftführer verlesen und von den
Abgeordneten stehend angehört Sie lautet wie folgt

Merseburg den 18 Oktober 1878
Allerdurchlauchtigster großmächtigster Kaiser und König

Allergnädigster Kaiser König und Herr
Namens und im Auftrage aller Mitglieder des nach den

beiden fluchwürdigen Angriffen auf Eure Majestät geheiligte
Person zum ersten male wieder versammelten Landtags der
Provinz Sachsen geben wir noch jetzt den Gefühlen der tiefsten
Trauer über die unerhörten den deutschen Namen schänden
den Frevelthaten und des innigsten Dankes gegen Gott der
Ew Majestät in den Momenten höchster Gefahr gnädig
beschirmt hat allerunterthänigsten Ausdruck und preisen den
Mgutigen daß er Ew Majestät nach bitterem Wehe zur
höchsten Freude allerhöchst Ihrer getreuen Unterthanen Wieder

genesung geschenkt hat

Unsere Verhandlungen haben diesmal unter besonders
günstigen Aufpicien mit der feierlichen Uebergabe des jetzt
unseren Sitzungssaal zierenden Bildes welches wir der Gnade
Eurer Majestät zu verdanken haben begonnen Unter
Erneuerung des Gelübdes unwandelbarer Liebe und Treue
suhlen wir uns verpflichtet Ew Majestät für dies Gnaden
geschenk welches uns stets eine Mahnung treuester Pflicht
erfüllung sein wird unseren allerunterthänigsten Dank aus
zudrücken

Gott nehme Ew Majestät auch ferner unter seinen
gütigen Schutz und mehre Ew Majestät Tage zum Heile und
Segen unseres Vaterlandes

In tiefster Ehrfurcht und Unterthänigkeit
Ew Majestät treugehorsamster Vorstand des

IV Landtages der Provinz Sachsen
Das Haus tritt hierauf ein in die erste Berathung der

Vorlage des Provinzialausschusses wegen Ankaufs der Rest
domäne Zeitz

Zu der Landarmen Arbeits Lehr und Erziehungs
anstalt zu Schloß Moritzburg in Zeitz gehören außer dem auf
den ehemaligen Befestigungen des Schlosses Moritzburg ange
legten etwa 20 Morgen haltenden Garten keine eigenen
Grundstücke Das bisher von demselben bewirthschaftete
Areal ist von dem königlichen Domänenfiskus erpachtet Nach
dem die Anstalt bereits seit dem 24 Juni 1857 dadurch
in den Pachtbesitz der Domäne Zeitz gelangt war daß sie in
den Pachtvertrag des früheren Pächters eingetreten erpachtete
sie mittels Vertrages vom 16 Februar 1861 bezw des Nach
tragsvertrages vom 30 Oktober 1874 einen Theil der Domäne
Zeitz die sog Restdomäne Zeitz für einen jährlichen Pacht

zins von 4219 auf die Zeit vom 24 Juni 1863 bis
dahin 1881 Der dauernde Besitz dieser erpachteten Grund
stücke ist namentlich aus zwei Gründen für die Anstalt höchst
Mnschenswerth ja ein dringendes Bedürfniß da schon der
bisherige Pachtbesitz die Möglichkeit geboten hat 1 die in
dem Arbeitshause befindlichen Korrigenden wenigstens zum

größeren Theile fast zu jeder Zeit im Freien in einer
ihrer Gesundheit ihre Gewöhnung an Thätigkeit und Arbeit
und ihr Fortkommen nach der Entlassung aus dem Arbeits
hause fördernden Weise zu beschäftigen 2 die Lehr und
Erziehungsanstalt räumlich getrennt von dem Arbeitshause
in ihrem derzeitigen Umfange einzurichten ohne den Vortheil
auszugeben welcher durch einheitliche Verwaltung beider
Anstalten erwächst Aus dem Umstände daß die Anstalt sich
nur im Pacht und nicht in dem eigenthümlichen Besitze des
Domänengehöftes befindet entstehen Hemmnisse für das Ge
deihen und die weitere Entwicklung des Instituts Die Anstalt
hat sich bezüglich der baulichen Einrichtungen auf das Aller
nothwendigste beschränken und manches dringend Wünschens

werthe z B Badestuben Jsolirzimmer u s w unausgeführt
lassen müssen um nicht die auf derartige Bauten verwandten

Gelder bei Abgabe der Domäne zum größten Theil wenn
nicht gänzlich zu verlieren Nun hat sich der Finanzminister
bereit erklärt die allerhöchste Genehmigung zur freihändigen
Veräußerung des Domänengehöftes zu Zeitz und sämmtlicher
mt demselben der dasigen Korrektionsanstalt verpachteten
Domänengrundstücke an den Provinzialverband von Sachsen
sür den Kaufpreis von 200,000 unter der Bedingung
nachzusuchen daß bei einer etwaigen Wiederveräußerung aller
oder eines Theiles der zu verkaufenden Grundstücke dem Fiskus
hinsichtlich der unbebauten nicht mit Gebäuden besetzten

Theile derselben ein Vorkaufsrecht eingeräumt und durch
Eintragung in das Grundbuch sichergestellt werde Demgemäß
empfiehlt der Provinzialausschuß dem Landtage

zu dem Ankaufe der sämmtlichen jetzt von dem
Arbeits und Landarmenhause zu Zeitz erpachteten etwa
59 /z bs großen fiskalischen Grundstücke der Restdomäne

Zeitz gegen einen Kaufpreis von 200,000 seine Zustim
mung zu ertheilen

b sich mit Gewährung eines in das Grundbuch einzu
tragenden Vorkaufsrechts für den Fiskus bez der fraglichen
Grundstücke mit Ausnahme jedoch des Gehöfts und der be
bauten Baustellen einverstanden zu erklären

e den Kaufpreis aus den Werthpapieren des Provin
zialverbandes bestreiten zu lassen

den Provinzialausschuß zu ermächtigen die besonde
ren Bedingungen des Kaufvertrages vornehmlich die Fest
setzung des Werthes der dem Vorkaufsrecht unterliegenden
Grundstücke und was sonst erforderlich erscheint mit der
königl Staatsregierung zu vereinbaren

Referent Abg v Heppe empfiehlt nach eingehender
Beleuchtung oer eben dargelegten Verhältnisse die Annahme
der Anträge des Provinzialausschusses

Abg Landesrath v Witzingerode Knorr weist auf
die in Folge der herrschenden Nothstände sehr vermehrte Zahl

der Korrigenden hin In den früheren Jahren hat die Zahl
700 800 im vorigen Jahre 1500 betragen Die Kor
rigenden hätten nur mit so zu sagen nutzlosen Arbeiten
beschäftigt werden können Es hätten im Anstaltsgarten
Wegebauten Gräben zc ausgeführt werden müssen Wenn
ein eigenes Grundstück für die Anstalt vorhanden sei würde
sich das melioriren lassen Auch aus diesem Grunde empfehle
sich also die Annahme der Anträge des Ausschusses

Nach weiterer kurzer Debatte wird die erste Lesung ge
schlossen und auf Antrag des Abg Freiherrn v Steinäcker
sofort die zweite Lesung vorgenommen die ohne Diskussion
die unveränderte Annahme der oben sud g, d o ä aufge
führten Anträge ergiebt

Es folgt die einmalige Schlußberathung über die Vor
lage des Provinzialausschusses betreffend die Abänderung
der Stiftungsurkunde der v Voß Buch schen Stiftung

Der Provinzialausschuß ersucht den Landtag zur Aus
übung des Kollaturrechts eine Kommission von drei Mit
gliedern die im Herzogthum Magdeburg ihren Wohnsitz
haben einzusetzen und ihn zu autorisiren die entsprechende
Abänderung der Stiftungsurkunde an allerhöchster Stelle
zu erbitten

Ref Abg Graf v Wartensleben empfiehlt die An
nahme des Antrages die ebenfalls ohne vorherige Diskussion
stattfindet Die für den eventuellen Fall der allerhöchsten
Genehmigung in Thätigkeit tretende Kommission soll zum
Schluß der Sitzung gewählt werden

Der nächste Gegenstand ist die einmalige Schlußbe
rathung über die Vorlage des Provinzialausschusses wegen
Gewährung des vollen Diensteinkommens als Pension
für den seit dem 1 Oktober in den Ruhestand getretenen
Taubstummenanstaltsinspektor Aeglinius zu Halberstadt

Landesdirektor v Wintzingerode empfiehlt die An
nahme des Antrages Aeglinius sei ein sehr pflichttreuer
allseitig beliebter Mann gewesen der jetzt 79 Jahre zähle
und nicht in den besten Verhältnissen sich befinde Der
Mann habe bisher 3000 Gehalt und 360 Wohnungs
geldzuschuß erhalten Es handle sich bei diesem Antrage
wenn die Pension das volle Diensteinkommen erreichen solle
nur um eine Zulage von 887

Abg Lucius Erfurt hat gegen die Zulage nichts
einzuwenden will aber dafür eine andere Bezeichnung gewählt
wissen um kein Präjudiz zu schaffen etwa den Ausdruck
persönliche Zulage

Oberpräsident v Patow theilt mit daß auch im Staats
dienste in besonderen Fällen Zulagen zu den Pensionen aus
besonderen Fonds gewährt würden Die Bezeichnung als
Erhöhung der Pension sei im Staatsdienst noch nicht
gebräuchlich

Präsident v Krofigk schlägt vor den Mehrbetrag um
den es sich handle als Alterszulage zu gewähren und even
tuell aus dem Dispositionsfonds zu nehmen

Der Antrag des Provinzial Ausschusses wird schließlich
in folgender Fassung angenommen Der Provinziallandtag
wolle in Anerkennung der vom Taubstummenanstaltsinspektor
Aeiligus geleisteten Dienste vom 1 Oktober ab einen Betrag

von 886 80 als eine Zulage zu der demselben regle
mentsnräßig zustehenden Pension aus disponiblen Fonds
bewilligen

Das Haus tritt nunmehr in die zweite Berathung der
Vorlage des Provinzialausschusses wegen Erweiterung der
Entschädigungspflicht für gefallenes Rindvieh ein
Es ist dazu ein Antrag des Abg Sombart eingegangen

Ich beantrage dem Antrag des Provinzialausschusses als
zweiten Absatz hinzuzufügen Für den Fall daß die königl
Staatsregierung dieser Bereitwilligkeitserklärung weitere Folge
nicht geben wolle dieselbe zu ersuchen zu ermöglichen daß
behufs Gewinnung von Erfahrungen über den Werth des
Jmpfens die Entschädigungen bis auf Weiteres aus der
Provinzialhauptkasse erfolgen

Abg Sombart M H ich bin durch die 23jährigen
Erfahrungen die ich mit dem Impfen gemacht habe nicht
so von der factischen Heilkraft überzeugt worden daß ich
verlangen könnte es sollte die Zwangsimpfung proclamirt
werden Auf demselben Standpunkt steht der größere Theil
der Wissenschaft und namentlich die Veterinärdeputation in
Berlin Ich bin aber dafür daß weitere Erfahrungen ge
sammelt werden und da ich mit Sicherheit annehmen zu
können glaube daß der Antrag des Provinzialausschusses
von der königlichen Staatsregierung abgelehnt werden wird
so habe ich meinen Antrag als Eventualantrag eingebracht
Ich bin sonst ganz für den Antrag des Proinzialausfchufses
Es würde danach also der Viehstall in dem geimpft werden
soll vorher einer Taxe unterzogen werden müssen Für sog

Schönheitsfehler Entschädigungen zu zahlen halte ich wie
dies auch die Vorlage ausspricht nicht für zweckmäßig Die
Entschädigung der gefallenen Thiere würde nach der vorher
aufgenommenen Taxe mit derselben erfolgen müssen Ich
bin also für den Antrag des Provinzialausschusses bitte aber
meinen Antrag als Eventualantrag anzunehmen

Abg Gneist Meine Herren Die Impfung soll durch
aus kein Heilmittel gegen die Seuche sondern nur ein Schutz
mittel sein Wenn man erst dann impft wenn die Krankheit
im Stalle ausgebrochen ist so ist die Impfung viel gefähr
licher und verläuft viel ungünstiger als sonst Wenn aber
in der ersten Lesung ausgeführt worden ist daß nach dem
Impfen die Thiere latent durchseucht blieben so halte ich das
nicht für richtig Wenn die Thiere die Krankheit durchge
macht haben ist sie auch vollständig verschwunden und sie sind

nicht mehr fähig das Eontagium weiter zu vertreiben Wenn
aber der Einwand richtig wäre so wäre ja das grade ein
Grund die von mir bei der ersten Lesung vorgeschlagene
Erweiterung anzunehmen Wenn man befürchtet daß die
Besitzer schlechter Weise dann ihr Vieh impfen lassen würden
in der Voraussicht daß ein Theil fallen und sie dafür Ent
chädigung bekommen würden so ist das ein Gespenst vor

dem man sich nicht zu fürchten braucht Ich halte auch die
Angabe daß 4 5 pCt der geimpften Thiere durch die
Impfung fallen für zu hoch gegriffen In der Vorlage
steht 2 3 pCt Es ist aber dabei zu beachten daß diese
Procentzahlen bisher nur in Gegenden konstatirt worden sind
wo die Lungenseuche ausgebrochen war Würde allgemein geimpft

werden so würde unbedingt der Procentsatz ein sehr viel
niedrigerer sein Da ich bei näherer privater Erkundigung
sehr wenig Sympathie für meinen Antrag gefunden habe so
will ich einen Vermittlungsweg einschlagen und stelle demge
gemäß folgenden Antrag Wenn in einer Gemeinde oder in
einem Gutsbezirke die Lungenseuche ausbricht und auf Anord
nung der Thierärzte in diesen Gemeinden oder Gutsbezirken
unter Aufsicht der Thierärzte geimpft wird wird für dieje
nigen Thiere die in Folge der Impfung fallen eine Entschä
digung bezahlt Ich verbinde damit hauptsächlich den Zweck
daß wir die Impfung als Schutzmittel befördern

Abg v Rauchhaupt Ich kann und werde in meiner
Abstimmung so weit gehen daß ich den Viehversicherungen
der Genossenschaft die Kosten des Experiments der Impfung
auferlegen kann aber ich kann nicht so weit gehen diese
Kosten den Steuerzahlern der Provinz also auch allen
Leuten die kein Vieh halten aufzuerlegen und das ist das
Bestreben des Kollegen Sombart Ich halte die Genossen
schaft der Viehbesitzer für verpflichtet das Experiment auf ihre

Kosten zu machen Gegen das Amendement Gneist bin ich
auch in seiner jetzigen Form eben so wie in seiner früheren
Was den Prozentsatz der Sterblichkeit in Folge Jmpfens
anbetrifft so halte ich die Ansicht für eine falsche daß in
den Gegenden wo die Lungenseuche herrscht mehr Thiere
in Folge der Impfung fallen Die Folgen der Impfung
entstehen durch die Impfung an sich mag das Thier die
Lungenseuche haben oder nicht Ich bin auch der Ansicht
daß wenn wir wirklich von der Staatsregierung die Erlaubniß
im Wege der Gesetzgebung bekommen die Kosten des durch
die Impfung gefallenen Viehs auf unsere Kasse zu übernehmen
wir in dem Reglement uns ganz bestimmt vorsehen müssen
daß wir sagen der Viehbesitzer erhält aber nur so und so
viel Prozent des gefallenen Viehs entschädigt wenn er die
und die Bestimmungen in Bezug auf die Behandlung der
Thiere erfüllt Wenn ich für den Vorschlag des Ausschusses
stimme so geschieht es eben weil ich mir vorbehalte in dem
zu erlassenden Reglement eine ganze Anzahl der energischsten
Kautelen hineinzubringen um die Provinz vor den Gefahren
zu schützen die ihr durch liederliche Worte erwachsen können
Ein Bedenken ist das ob wir bei den zweifelhaften Erfahrungen
in dieser Sache schon jetzt die Lasten des Viehversicherungs
verbandes dadurch vergrößern sollen daß wir die Kosten
dafür übernehmen Ich habe Bedenken ob wir nicht die
Mißstimmung vergrößern wenn wir noch die Kosten der
Schutzimpfung auf die Schultern nehmen die doch wohl den
treffen müssen der sein Vieh impft und sich selbst schützt
Ich hoffe daß wenn uns die Gesetzgebung die Möglichkeit
giebt und wir strenge Kautelen einführen die Kosten sich auf
ein Minimum zurückführen lassen Das ist der Grund
weswegen ich mich dem Antrage des Ausschusses der ja
zunächst nur eine Verbesserung der Gesetzgebung bezweckt
anschließe

Abg v Nathusius Meine Herren So wohl
gemeint auch der Antrag Gneist ist und so sehr man auch
von seiner Ausführung erwarten kann daß die Jnfektions
fähigkeit der Gehöfte dadurch abnehmen werde muß ich mich
doch gegen denselben erklären Der Gedanke der beim
Antrage des Provinzialausschusses leitend gewesen ist war
der daß dadurch daß wir dieses Uebel mit übernehmen
doch die von der Provinz aufzubringende Summe verkleinert
wird indem die Beförderung der Impfung in gefährdeten
Gegenden dem Umsichgreifen der Seuche Einhalt thut Der
Ausschußantrag hat aber eine schwache Seite nämlich die
daß es den Viehbesitzern vollständig überlassen bleibt ob sie
von dieser Bonifikation Gebrauch machen wollen oder nicht
Diese schwache Seite tritt bei dem Antrage Gneist noch
schärfer hervor außerdem würde derselbe die Kosten der
Provinz nicht vermindern sondern vermehren

Landesdirektor v Wintzingerode Ich habe den Aus
führungen des Herrn Vorredners kaum etwas hinzuzufügen
Die Tendenz des Antrages Gneist ist eine sehr wichtige
aber die Bedenken die Herr v Nathusius ausgesprochen
hat sind eben so berechtigt Ich glaube daß es wesentlich
Aufgabe des landwirthfchaftlichen Centralvereins der Staats
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regierung der Medicinalvereine oder des landwirtschaft
lichen Ministeriums sein wird dahin zu wirken daß wir
erstens gute Lymphe zur Disposition haben und zweitens
daß die Thierärzte mehr und mehr dafür sorgen daß recht
zeitig und in verständiger Weise die Impfung ausgeführt
wird denn für den Erfolg der Impfung kommt es sehr
viel darauf an daß in sachkundiger Art vorgegangen wird
Gegen den Antrag Sombart habe ich wie ich schon bei der
ersten Lesung ausgeführt verfassungsmäßige Bedenken

Abg Sombart Mein Antrag ist ja nur ein even
tueller der davor hüten soll daß wenn der Antrag des
Provinzialausschusses abgelehnt wird von der Regierung die
Sache ein ganzes Jahr lang liegen bleibt Ob Sie den
Antrag annehmen oder ablehnen soll mir ganz gleichgültig
sein Heiterkeit

Abg v Liepenthal ist gegen alle Anträge man
müsse hier eben so wenig wie in der Feuerversicherung
Zwangsversicherungen schaffen Ein hieraus gestellter Schluß
antrag wird angenommen und in der nun folgenden Abstim
mung werden die Anträge des Abg Gneist und des Pro
vinzialausschusses abgelehnt worauf Abg Sombart seinen
Antrag zurückzieht Es ist also die ganze Vorlage ver
worfen

Das Haus geht über zur einmaligen Schlußberathung
über die Vorlage des Provinzialausschusses wegen Erlaß
eines Reglements für die Verwaltung des eichsfeldfchen
Generalarmenfonds Durch das Schreiben vom 24 Okt 1877
hat der Landtag empfohlen in Erwägung zu ziehen in wel
cher Weise eine einfachere und zweckmäßigere Verwendung
des eichsfeldfchen Generalarmenfonds durch Heranziehung
der betreffenden Kreisausschüsse herbeigeführt werden könne
In Folge dessen ist der Landesdirektor mit den Landräthen
der drei betheiligten Kreise Heiligenstadt Mühlhausen und
Worbis in Verhandlung getreten und hat mit denselben ein
Reglement vereinbart das nunmehr vorgelegt würde Die
Bestimmungen dieses Entwurfes weichen von den jetzt noch
in Kraft bestehenden durch die Instruktion der königl Regie
rung zu Erfurt vom 26 Februar 1875 getroffenen Anord
nungen namentlich darin ab daß 1 die Auswahl der aus
den Einkünften des Fonds zu unterstützenden Personen so
wie die Feststellung der Höhe der zu gewährenden Unter
stützungen aus der Hand des Landesdirektors in die der
Kreisausschüsse der betheiligten drei Kreise gelegt ist und
daß 2 durch die Abänderung der bisherigen Einrichtungen
die jetzt bestehende besondere Rendantur des Fonds über
flüssig wird welche die Verwaltung desselben zu einer unend
lich weitläufigen und verhältnißmäßig kostspieligen machte

Die wesentlichsten Bestimmungen des Reglements sind
folgende Der eichsfeldsche Generalarmenfonds der Provinz
Sachsen ist zur Unterstützung solcher hülssbedürstigen Be
wohner der landräthlichen Kreise Heiligenstadt Mühlhausen
und Worbis bestimmt welche in einem der ehemals zum
Kurfürstenthum Mainz gehörigen Ortschaften einen Wohnfitz
haben Die Ersparnisse des Fonds werden so weit sie nach
den von dem Provinziallandtage festzustellenden Haushalts
plane zur Gewährung von Unterstützungen zu verwenden sind
von dem Landesdirektor bis auf Weiteres zu je /g den
Kreisausschüssen zu Heiligenstadt und Worbis zu dem
Kreisausschuß zu Mühlhausen zur Verfügung gestellt Die
Auskünfte dieses Fonds sind in der Regel zur Gewährung
von fortlaufenden jährlichen baaren Unterstützungen an
Hülfsbedürftige zu verwenden Nicht ausgeschlossen bleibt es
diese Auskünfte zur theilweisen Deckung der Kosten zu ver
wenden welche durch die Unterbringung blöder und siecher
Kinder in Blöden Idioten und Kinderheilanstalten ent
stehen Derartige Unterstützungen dürfen falls der Unter
stützte einen Unterstützungswohnsitz innerhalb der oben bezeich
neten Orte besitzt in der Regel höchstens /g dessen betragen

was der Ortsarmen Verband dem zu Unterstützenden gewährt
und in der Regel nicht unter einem Betrage von 15 Mark
jährlich bewilligt werden Die Anträge auf Gewährung von
Unterstützungen sind von der betreffenden Ortsbehörde bei
dem zuständigen Kreisausschuß anzubringen welcher nach
Erörterung der Dringlichkeit des Gesetzes so wie der Lei
stungsfähigkeit der Gemeinde und unter Beachtung der Vor
schriften dieses Reglements über die Anträge beschließt und
die vorschußweise Auszahlung der gewährten Unterstützung
durch die Kreiskommunalkasse anordnet Die Verwaltung des
Generalarmenfonds liegt so weit nicht im Reglement
etwas Anderes bestimmt ist dein Landesdirektor ob

Das Referat über diesen Gegenstand erstattet Abg
v Hanstein

Abg von zur Mühlen fragt an ob der Fonds nicht
bloß für katholische Hülfsbedürftige bestimmt sei was

Abg Landesrath und Landarmendirektor v Wintz in ge
rade Knorr in Abrede stellt

Die Vorlage des Provinzialausschusses wird darauf ohne
weitere Diskussion genehmigt

Während der Verhandlung dieses Gegenstandes hat
Vicepräsident Bötticher den Vorsitz geführt

Den letzten Verhandlungsgegenstand bildete der Bericht
des Landtagsvorstandes

Referent Graf v d Schulenburg Angern erstattet
Bericht über die Wahl des Abg Bötticher in Magdeburg am
9 d Mts und empfiehlt da die gesetzmäßige Frist zur
Anbringung von Widersprüchen noch nicht abgelaufen die
vorläufige Gültigkeitserklärung der Wahl Ferner beantragt
er die endgültige Gültigkeitserklärung der Wahl des Abg
Spielberg die im vorigen Landtag nur für vorläufig gültig
erklärt worden Beide Anträge werden angenommen

Es erfolgte nunmehr noch die Wahl der Kommission
zur Ausübung des Kollaturrechts für die Stipendien der
Voß Buch fchen Stiftung Auf Vorschlag des Abg v Gerlach
werden die Abgg Präsident v Krosigk Bötticher und Graf
Wartensleben in diese Kommission gewählt

Abg Brecht fordert zur Besichtigung der von der histo
rischen Kommission erworbenen Alterthümer auf die am
Sonntag von Mittags 12 Uhr an im Ständehause aus
gestellt sein werden

Nachdem der Präsident noch mitgetheilt daß die Sitzungen
wahrscheinlich am Donnerstag ihr Ende erreichen werden und
daß er beabsichtige am Mittwoch die Ersatzwahl für den
Provinzialausschuß vorzunehmen wird die Sitzung um 2 Uhr
geschlossen

Morgen Sonnabend 12 Uhr 58 Min Ausslug nach
Altscherbitz Nächste Sitzung Montag Stunde und Tages
ordnung wurde nicht mitgetheilt Magd Z

Aus der Provinz
Se Majestät der König hat dem geheimen Justiz

und Appellationsgerichts Rath von Kräwel zu Naum
burg a/S und dem geheimen Regierungs Rath a D Wil
len zu Kösen bisher beim evangelischen Ober Kirchenrath
zu Berlin den königlichen Kronen Orden zweiter Klasse
verliehen

Der Rechts Auwalt und Notar Bennecke zu
Friedeberg N /M ist zum Rechtsanwalt bei dem Appella
tionsgericht in Naumburg a/S und zugleich zum Notar im
Departement desselben mit Anweisung seines Wohnsitzes in
Naumburg a/S ernannt worden

Zeitz 18 Oktober Am 17 Oktober 1828 wander
ten zwei Handwerksburschcn ihres Zeichens Weber von H
in Sachsen hier ein denen es in Zeitz so wohl gefiel daß
sie ihren Wanderstab in die Ecke stellten und beschlossen
hier zu bleibe Im Laufe der Zeit gelang es dem Einen
derselben Herrn Eiselt sein anfänglich kleines Geschäft

zu immer größerer Blüthe zu bringen sodaß er jetzt als
angesehener wohlhabender Fabrikant dasteht Dem Ande
ren Herrn Müller war das gleiche Glück nicht vergönnt
doch ward er deshalb von seinem Genossen in dessen Ge
schäft er seit jener ganzen Zeit thätig geblieben nicht ver
gessen Gestern an dem Tage wo sie zusammen vor
50 Iahren hierher gekommen waren erfreute ihn Herr
Eiselt mit einem reichen Geldgeschenk früheren Wohlthaten

damit nur eine neue hinzufügend Z Z
Naumburg 18 Oktober Gestern beging der kö

nigl geheime Justiz und Appellationsgerichtsrath Herr
von Kräwel in stiller Feier die Wiederkehr des Tages
an welchem er vor 50 Jahren in den Justizdienst eingetre
ten ist Neben zahlreichen Glückwünschen seitens seiner Fa
milienglieder Vorgesetzten Kollegen und Freunde erfreute
den Jubilar die ihm zu Theil gewordene Verleihung des
königl Kronenordens 2 Klasse Ferner hat die juristische
Fakultät der Universität Halle dem Jubilar die juristische
Doktorwürde iwnoris eausa verliehen

Coursbericht der Banlfirmen zu Halle a S

Letzte

Divi ZinS
termin Zinsfuß Angeb Gesucht

s /o Hallesche Stadt Obligat V4U Vio 5 101,50

4 1 67 do 4V 101

3 1818 3 94
4 Pfandbriefe der Provinz

Sachsen do 4 94
4 Mansf Gewerksch Obli

gationen do 4 99
4 /2 Unstrut Regul Obligat do 4V 100

Hallesche Zuckersiederei
Anleihe S 92 50

1005 Hall Raffinerie Anleihe V U /7 5 101
5 /o Hypoth Anl der Zuckers

Körbisdors V uV 5 99
6 Sächs Thür Braunkohl

Anleihe Viu V 6
Hallesche Bankvereins Aetien 8 l/l 5 113
Neue Zucker Rafs St Actien 0 V 4 32 80
Neue Zucker Raffin Stamm

Prioritäten 5 do S 99
Hallesche Zuckersiederei Aet 0 5eo loo
Körbisdors Zuckerfabrik Act 3 V4 4 53,50

48
Glauzig Zuckerfabrik Actien 3 4
Sächs Thüring Braunkohlen

Stamm Actien 3 V 4 63 64
Sächs Thüring Braunkohlen

Stamm Prioritäten 5 do 5 84
Werschen WeißenfelserBraun

kohlen Aetien I8V 4 175
Dörstewitz Rattmannsdorser

Brannkohlen J Actien S z V 4 S4 sz
Hallesche Brauerei Stamm

Actien Michaelis 0 4 8,50
Hallesche Brauerei Stamm

Prioritäten 0 do 5
Cröllwitzer Papier Fabr Act 0 4 10
Zeitzer Maschinenbau Actien

Schade 0 l l 4 22
Hallesche Maschinenfabrik Act 10 V 4 100
Cönnern Malzsabrik Actien 5 1

5

Landsberger Malzfabrik Act 15 1
5

Eilenburger Kattun Manu
factur Actien 2 1

4

Neudeck Chem Fabrik Actien 0 k00 fco 5

Kuxe d Bcuckd Nietleb Berg
bau Bereins

Packhofs Actien 2

Theater Actien 4 170
Die Course der mit

bezeichneten Effekten verstehen

sich per Stück

Holzauktion
Es werden am

Mittwoch den 39 Oktober cr Vormittags 19 Uhr
in den bei Ammendorf belegenen Forstrevieren Mühlenholz und Fischerkahn Versammlungs
ort im Gasthose zum C lsterthal in Ammendorf

44 Stück Schwarzpappeln von 50 bis 125 ein stark
16 italienische Pappeln von 30 bis 65 om stark

zum Selbsteinschlage an den Meistbietenden unter den im Termine bekannt zu machenden
Bedingungen verkauft wozu Kauflustige eingeladen werden

Halle den 18 Oktober 1878
Die Deputation für die Verwaltung des Ritterguts Beesen

Bekanntmachung
Der Polizei Sergeant Sonueukalb welcher den 24 Distrikt beaufsichtigt wohnt jetzt

Hermannstratze Nr 3
Halle a/S den 17 Oktober 1878 Die Polizei Verwaltung

Die Verdingung der Zimmerarbeiten incl Materialien zum Neubau des pa
thologische Instituts soll im Wege öffentlicher Submission erfolgen Offerten sind bis
spätestens Sonnabend den 26 Oktober Vormittags 11 Uhr an mein Büreau
Friedrichstratze 24 einzureichen woselbst Zeichnungen Bedingungen und Kostenanschlag
innerhalb der Büreaustunden zur Einsicht ausliegen

Halle a/S den 17 Oktober 1878 Königlicher Landbanmeister

Erstaunlich billiger Ausverkauf
HGtel Leipzigerstratze 41

als Ampeln Blumentöpfe Urnen Kannen Vasen Schreibzeuge Körbchen Theebüchsen
Rauchservice Tassen Aschenbecher Büsten Figuren Kaffeebretter Fischständer Butter und
Zuckerdosen ein Posten Krhstall Glasflaschen und Gläser seine Cigarren Handschuh

und Kammkasten
Sämmtliche Sachen sind ganz nen und für den halben Preis

Die billigsten
bei

und

Preußische Mer Versicherungs Actieu
Gesellschaft zu Berlin

Hierdurch bringen wir zur öffentlichen Kenntniß daß infolge gütlicher Vereinbarung
Herr Oscar Henckel in Halle a S die bisher verwaltete General Agentur unserer Ge
sellschaft mit dem 1 October cr niederlegte und wir diese General Agentur

Herrn G Fievelkorn in Halle a d S
übertragen haben

Berlin 15 October 1878 Die Direktion L Nanwerk

Unter Bezugnahme auf die vorstehende Bekanntmachung der Direction der Preußischen
Feuer Versicherungs Actien Gesellschast zu Berlin halte ich mich zum Abschluß von Versiche
rungen sowie jeder gewünschten Auskunft bestens empfohlen

Agenten werden unter günstigen Bedingungen angestellt

Halle a S 15 O ctober 1878 Der General Agent

15 W Ix UWrstraße 13
I reiwA li6n 1 November 7 Ildr

I

5SS GZTNÜ s
unter NitvvirlcnnA von rl Zlarz Kammorvii wosin aus vrssäsn nnä

rl 8vI Äri Icz LoneertWiiAöriii ans Hamburg
ZAn nnmsrirter kür 4 lüonesrts kostet 9 Nark
sin einzelnes Lonoert imnüsstens 3 Naric

Die Aeskrten Lubseridsuteu veräen Aedetsn äie ZWsieiinötgn Lillste bei
Herrn Nismsxsr Zr öteinstrasLe 66 abiiolön isn vollen

Gesellschaftshaus NZOSUiS
Heute Sonntag den 39 d Mts

der früheren Akense schen Kapelle unter persönlicher Leitung des Herrn
Musikdirektor R Anfang 3 Uhr EntrSe 25 Pfg

H 53179 HkvMnwMNFür den redactionellen Theil verantwortlich C Bobardt Expedition im Waisenhause Druck der Buchdruckerei des Waisenhauses
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